
Ä2 Beitrags- und Finanzordnung (BFO)

Antragsteller*in: Jürgen Grobe (KV Mansfeld-Südharz)

Text

Von Zeile 125 bis 128:
§ 10 Rechnungsprüfung
Eine Rechnungsprüfung durch den Kreisverband selbst erfolgt nicht, da die
Buchhaltung an die Landesgeschäftsstelle übertragen wurde. Die
Rechnungsprüfung erfolgt dort.erfolgt in Abstimmung mit der Landesgeschäftsstelle, da die
Buchhaltung dort erfolgt.

Begründung

Eine Rechungsprüfung durch gewählte Mitglieder des KV (Rechnungsprüfer) ist gem. Landessatzung
erforderlich.
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